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Konkretisierungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel gegenüber dem 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard (C-ASS) 

Erledigt n.z.*

4.2.1 Arbeitsplatzgestaltung („C-ASS“ Punkt 1)

 Zur Einhaltung der Abstandsregel sollen Arbeitsplätze in Arbeitsstätten so angeordnet werden, 
dass zwischen den für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe anwesenden Beschäftigten ein Abstand 
von mindestens 1,5 m eingehalten werden kann. Hierzu können insbesondere die folgenden 
Maßnahmen umgesetzt werden: 
- Änderung des Mobiliars oder seiner Anordnung, 
- Nutzung weiterer für die Tätigkeit geeigneter Flächen und Räume. 

 Kann die Abstandsregel nicht eingehalten werden müssen sind Abtrennung zu installieren. 
Abtrennungen aus transparentem Material sind zu bevorzugen, um erforderlichen Sichtkontakt 
und ausreichende Beleuchtungsverhältnisse sicherzustellen. 

 Der obere Rand der Abtrennung muss für Sitzarbeitsplätze mindestens 1,5 m über dem Boden 
enden, für Steharbeitsplätze sowie bei Sitzarbeitsplätzen mit stehenden Kunden mindestens 
2 m über dem Boden. 

 Bein den Abtrennungen ist eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten und spitze Ecken oder 
scharfe Kanten zu vermeiden. 

 Die Abtrennung kann – falls nötig – Öffnungen außerhalb des Atembereichs (zum Beispiel zum 
Bezahlen bzw. zum Bedienen des Kartenlesegerätes, gegebenenfalls auch zur 
Warenherausgabe) aufweisen. Beide Seiten der Abtrennung sind arbeitstäglich mit einem 
handelsüblichen Reinigungsmittel zu reinigen. 

4.2.2 Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume („C-ASS“ Punkt 2)
Allgemein 

 Leicht erreichbare Waschgelegenheiten sind vorzuhalten mit: 
- mit fließendem Wasser 
- hautschonende Flüssigseife 
- Einmalhandtücher aus Papier oder Textil 
- ggf. geeignete Hautschutz- und Hautpflegemittel 

 Verwendung von Warmlufttrocknern soll vermieden werden 

 Die Händewaschregeln sind auszuhängen. 

 Auch an mobilen und abgelegenen Arbeitsplätzen ist für eine Möglichkeit der hygienischen 
Händereinigung und -trocknung zu sorgen, indem zum Beispiel Handwaschstationen oder 
Kanister mit Wasser, Flüssigseife sowie Einmalhandtücher oder geeignete 
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Sanitärräume 

 In Umkleide- und Waschräumen ist durch technische und organisatorische Maßnahmen dafür 
Sorge zu tragen, dass Beschäftigte die Abstandsregel einhalten können, zum Beispiel durch: 
- Abstandsmarkierungen auf Fußböden 
- Begrenzung der Personenzahl 
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- zeitlich versetzte Nutzung

 Sanitärräume sind arbeitstäglich mindestens einmal zu reinigen. 
Pausen- und Kantinenräume 

 Maßnahmen zur Einhaltung der Abstandregeln: 
- Abstandsmarkierungen auf Fußböden 
- Anpassung der Bestuhlung 
- Gestaffelte Arbeits- und Pausenzeiten 
- Aufstellung von Absperrbändern an Essensausgabe, Geschirrrückgabe und an der Kasse 
- Übergabe von Besteck und Geschirr durch Kantinenpersonal 
- zeitlich versetzte Nutzung 

 Vor Eintritt und Nutzung sind Möglichkeiten zur Handhygiene bereitzustellen. 

4.2.3 Lüftung („C-ASS“ Punkt 3)

 Verstärktes Lüften durch 
- eine Erhöhung der Frequenz, 
- eine Ausdehnung der Lüftungszeiten oder, 
- eine Erhöhung des Luftvolumenstroms 

 Die Überprüfung der Qualität der Lüftung kann durch eine CO2-Messung erfolgen. 
Entsprechend ASR A3.6 ist eine CO2-Konzentration bis zu 1.000 ppm noch akzeptabel. In der 
Zeit der Epidemie ist dieser Wert soweit möglich zu unterschreiten. 

 RLT-Anlagen mit Frischluftzufuhr und/oder geeigneten Filtern sollen während der Betriebs- 
oder Arbeitszeiten nicht abgeschaltet werden und dessen Betrieb vor und nach der 
Nutzungszeit der Räume verlängert werden 

 Der Umluftbetrieb von RLT-Anlagen die nicht über eine geeignete Filtration verfügen, ist, 
soweit dies aus technischen und technologischen Gründen möglich ist, zu vermeiden. 
Geeignete Filter sind zum Beispiel Schwebstofffilter (High Efficiency Particulate Air/HEPA-Filter)

 Der Einsatz von Geräten im Umluftbetrieb, wie Ventilatoren (zum Beispiel Standventilatoren), 
Anlagen zur persönlichen Kühlung (beispielsweise mobile Klimaanlagen und Split-
Klimaanlagen) oder Geräte zur Erwärmung (zum Beispiel Heizlüfter) ist nur in Räumen mit 
Einzelbelegung zulässig 

4.2.4 Homeoffice („C-ASS“ Punkt 6)

 Der Arbeitgeber muss durch geeignete Arbeitsorganisation sicherstellen, dass Beschäftigte, 
denen entsprechende technische Möglichkeiten für das Homeoffice im Moment nicht zur 
Verfügung stehen, ihre Arbeitsaufgaben erfüllen können und ausreichend Zugang zu 
betrieblicher Kommunikation und Informationen unter Beachtung von Abschnitt 4.2.12 haben.

4.2.5 Dienstreisen und Besprechungen („C-ASS“ Punkt 7)

 Dienstreisen oder Besprechungen sind auf das für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe notwendige 
Maß zu begrenzen. 

 Es ist zu prüfen inwieweit die Dienstreisen oder Besprechungen durch die Verwendung 
elektronischer Kommunikationsmittel ersetzt oder auch reduziert werden können. 

 Auch bei der gemeinsamen Nutzung von Fahrzeugen bei Dienstreisen muss der 
Mindestabstand eingehalten werden. Die Personenzahl in Fahrzeugen ist dementsprechend zu 
begrenzen. 

 Kann die Abstandsregel nicht umgesetzt werden, sind Abtrennungen zu installieren oder 
personenbezogene Schutzmaßnahmen (mindestens MNB) umzusetzen. 

 Ist dies wegen rechtlicher Vorgaben zum Beispiel im Verkehrsrecht für den Kraftfahrer nicht 
möglich, sind von den die Abstandsregel nicht einhaltenden Mitfahrern FFP-Halbmasken ohne 
Ausatemventil während der Fahrt zu tragen. 

 Während der Dienstreise sind alternative Maßnahmen zur Handhygiene bereitzustellen, 
beispielsweise Handdesinfektionsmittel. 
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4.2.6 Sicherstellung ausreichender Schutzabstände („C-ASS“ Punkt 8)

 Wenn Nutzungsfrequenz und Personendichte regelmäßige Begegnungen auf den 
Verkehrswegen erwarten lassen müssen diese so angepasst werden, dass die Abstandsregel 
zwischen Beschäftigten sowie zwischen Beschäftigten und anderen Personen eingehalten 
werden kann, zum Beispiel durch Festlegen und Markieren von weiteren Verkehrswegen wie 
Einbahnstraßen bzw. Einrichtungswege. 

 Die Einhaltung der Abstandregel ist auch für Warte- und Stehflächen (zum Beispiel zentrale 
Druck- und Kopierräume), bei der Nutzung von Aufzügen und bei nicht vermeidbaren 
Personenansammlungen von Beschäftigten und anderen Personen (beispielsweise Kunden) zu 
gewährleisten. 

4.2.7 Arbeitsmittel/Werkzeuge („C-ASS“ Punkt 9)

 Durch eine entsprechende Arbeitsorganisation ist grundsätzlich zu gewährleisten, dass 
Arbeitsmittel nach Möglichkeit nur jeweils von einer Person verwendet werden 

 Ist die personenbezogene Nutzung von Arbeitsmitteln nicht möglich, sind diese vor dem 
Weiterreichen mit handelsüblichen (Haushalts-) Reinigern zu reinigen. Dies sind beispielsweise 
Tischplatten, IT-Geräte, Telefonhörer, Lenkräder, Schalthebel, Werkzeuge sowie Bedienfelder 
von Arbeitsmitteln 

 Bedienfelder von Arbeitsmitteln, die von unterschiedlichen Beschäftigten genutzt werden, sind 
regelmäßig zu reinigen.

 Eine vorsorgliche Flächendesinfektion wird nicht als notwendig erachtet. 

4.2.8 Arbeitszeit- und Pausengestaltung („C-ASS“ Punkt 10)

 Bei Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Lage der Pausen ist durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen nach Möglichkeit zu vermeiden, dass es zu einem engen 
Zusammentreffen mehrerer Beschäftigter (zum Beispiel in Pausenräumen, Kantinen, 
Umkleideräumen, Waschräumen und Duschen), einer erschwerten Umsetzung der 
Abstandsregel oder nicht unerheblichen Verzögerungen für die Beschäftigten kommt. 

 Möglichst immer die gleichen Personen zu gemeinsamen Schichten einteilen 

 Entstehen durch Maßnahmen zur Entzerrung der Belegschaftsdichte zusätzliche Gefährdungen 
(z.B. Nachtarbeit, Dauer der Arbeitszeit, Verkürzung von Pausen) ist dies in der 
Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen 

 Zahl der Personen in einer Schicht auf ein Minimum begrenzen. 

4.2.9 Aufbewahrung von Arbeitskleidung und Persönlicher Schutzausrüstung („C-ASS“ Punkt 11)

 Ausschließlich personenbezogene Benutzung von PSA und Arbeitskleidung ist sicherstellen. 
PSA, die von mehreren Personen ohne eine Erhöhung des Infektionsrisikos genutzt werden 
kann, zum Beispiel Absturzsicherungen, kann hiervon ausgenommen werden. 

 Die personenbezogene Aufbewahrung von Arbeitsbekleidung und PSA getrennt von 
Straßenkleidung ermöglichen 

 Ist die personenbezogene Nutzung von Arbeitskleidung nicht möglich, sind diese vor dem 
Weiterreichen zu reinigen. 

4.2.10 Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Betriebsgelände („C-ASS“ Punkt 
12) 

 Zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos beim Zutritt betriebsfremder Personen in 
Arbeitsstätten sind die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 
- Nutzung von elektronischen Medien zur Kontaktaufnahme, wo dies zur Erfüllung der 

Arbeitsaufgabe möglich ist, 
- Einsatz von Abtrennungen, wenn die Abstandsregel zwischen Personen nicht eingehalten 

werden kann (zum Beispiel transparente Abtrennungen bei Publikumsverkehr), 
- Begrenzung der Zahl gleichzeitig anwesender betriebsfremder Personen so, dass die 

Abstandsregel zwischen Personen (auch zu Beschäftigten) eingehalten werden kann, 
- Verwendung von MNB oder medizinischen Gesichtsmasken, wenn die Abstandsregel nicht 

einzuhalten ist und wirksame Abtrennungen zwischen Personen nicht durchgängig 
vorhanden sind. 
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 Betriebsfremde sind hinsichtlich besonderer Schutzmaßnahmen im Betrieb durch den 
Arbeitgeber vor Ort in geeigneter Weise zu informieren. 

4.2.11 Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle („C-ASS“ Punkt 13)

 Besteht der Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion, welcher sich insbesondere durch Fieber, 
Husten und Atemnot ergeben kann, sind die betroffenen Personen durch den Arbeitgeber 
aufzufordern, die Arbeitsstätte unverzüglich zu verlassen und sich gegebenenfalls in ärztliche 
Behandlung zu begeben. 

4.2.12 Berücksichtigung psychischer Belastungen („C-ASS“ Punkt 14)

 Zusätzliche psychischen Belastungen sind bei der Bewertung der Belastungssituation der 
Beschäftigten zu berücksichtigen und darauf basierend geeignete Maßnahmen zu ergreifen 

4.2.13 Mund-Nase-Bedeckung und Persönliche Schutzausrüstung („C-ASS“ Punkt 15)

 Im Falle der erforderlichen Anwendung von MNB, medizinischen Gesichtsmasken, filtrierenden 
Halbmasken und Gesichtsschutzschilden sind die betroffenen Personen über die jeweiligen 
produktbezogenen Anweisungen zum Anlegen, Ablegen sowie zur Reinigung zu unterweisen. 

 Bei Tätigkeiten, bei denen sich das Tragen von MNB der beteiligten Personen nicht umsetzen 
lässt, sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung gleichwertige alternative Maßnahmen 
abzuleiten und umzusetzen. Hierzu sollen die branchenspezifischen Konkretisierungen der 
gesetzlichen Unfallversicherungsträger herangezogen werden. 

 Aufgrund der höheren Belastungen (zum Beispiel höherer Atemwiderstand aufgrund des 
Filterwiderstandes der Filtermaterialien oder Wärmebelastung durch höhere Wärmeisolation 
der Schutzausrüstungen) ist zu prüfen inwieweit die Tragezeiten durch andere Tätigkeiten oder 
regelmäßige Pausen reduziert werden müssen. 

 Ein Gesichtsschutzschildes schützt nur gegen Gefahren von außen. Eine Filterwirkung ist nicht 
gegeben und sollten zur Abwehr von Infektionen nur in Verbindung filtrierenden Halbmasken 
(mindestens FFP2 oder vergleichbar) eingesetzt werden. 

4.2.14 Unterweisung und aktive Kommunikation („C-ASS“ Punkt 16)

 Die Durchführung der Unterweisung über elektronische Kommunikationsmittel ist in der 
Epidemiesituation möglich. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Verständnisprüfung zwischen 
den Beschäftigten und dem Unterweisenden erfolgt und jederzeit Rückfragen möglich sind. 

 Über zusätzliche Maßnahmen zum Infektionsschutz müssen die Beschäftigten in dieser 
Hinsicht vor Beginn der Tätigkeit und danach in regelmäßigen Abständen sowie bei 
wesentlichen Änderungen hierzu unterwiesen werden. 

 Für die Gewährleistung des Schutzes vor arbeitsbedingten Gefährdungen durch SARS-CoV-2 ist 
es von Bedeutung, dass alle im Betrieb beschäftigten Personen konsequent zu den 
Übertragungsrisiken und -möglichkeiten unterwiesen werden und an der Umsetzung der 
Maßnahmen mitwirken. 

 Für die Unterweisung von Leiharbeitnehmern ist der Entleiher unmittelbar verantwortlich. 

 Die Unterweisung von Fremdfirmen sind zwischen Arbeitgeber mit den Arbeitgebern der 
Fremdfirmen abzustimmen, und die Durchführung der Unterweisung durch die Fremdfirma ist 
sicher zu stellen. 

 Bestandteil der Unterweisung sind Informationen zum aktuellen Wissensstand, zum 
Ansteckungsrisiko und dem Risiko einer Neuerkrankung bei Rückkehr genesener Beschäftigter, 
die an COVID-19 erkrankt waren. 

5.2 Arbeitsmedizinische Vorsorge („C-ASS“ Punkt 17)

 Vorsorgetermine, die aus persönlichen oder organisatorischen Gründen während einer SARS-
CoV-2-Epidemie verschoben werden, müssen zeitnah nachgeholt und auf den bisherigen 
Rhythmus zurückgeführt werden. 

 Eine Wunschvorsorge ist bei allen Tätigkeiten zu ermöglichen, es sei denn aufgrund der 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit 
einem Gesundheitsschaden zu rechnen. 

 Ergibt die Gefährdungsbeurteilung mehrere Vorsorgeanlässe für Beschäftigte, soll die 
arbeitsmedizinische Vorsorge an einem Termin stattfinden. 
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 Ist wegen der Infektionsgefährdung das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppe 1 (zum 
Beispiel von FFP2-Halbmasken) erforderlich ist arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten, wenn 
diese länger als 30 Minuten pro Tag getragen werden. 

 Bei Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppe 2 oder 3 erfordern, ist 
arbeitsmedizinische Vorsorge zu veranlassen. 

5.4 Umgang mit besonders schutzbedürftigen Beschäftigten (Achtung: Neu)
(Personen der sog Risikogruppen im Hinblick auf besondere Gefahren bei einer COVID-19 
Erkrankung gelten nach dieser SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel als besonders schutzbedürftige 
Beschäftigte für die ggf. individuelle Maßnahmen zu treffen sind.)

 Das Vorgehen bei besonders schutzbedürftigen Beschäftigten erfolgt auf folgender Grundlage:
1. Überprüfung und Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung, dabei Berücksichtigung 

spezieller Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen (in Anlehnung an 
die Hinweise des RKI) und Einleiten angemessener Maßnahmen. 

2. Umsetzen des TOP-Prinzips, 
3. Vorrang von Verhältnisprävention vor Verhaltensprävention, 
4. Optimierter Arbeits- und Gesundheitsschutz zum Erhalt des Arbeitsplatzes, 
5. Einbezug des individuellen Schutzbedarfes im Rahmen der Arbeitsmedizinischen Vorsorge 

 Die vorbereiteten individuellen Maßnahmen (Abschnitt 3 Absatz 6) werden abgerufen, wenn 
die auslösenden individuellen Gefährdungsmerkmale bekannt werden, zum Beispiel durch 
Vorlage eines ärztlichen Attestes. In unklaren Fällen sollte eine Konsultation der Betriebsärztin 
bzw. des Betriebsarztes angeboten werden. 

 Ergibt sich im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge das individuelle Schutzmaßnahmen 
erforderlich sind, teilt die Ärztin bzw. der Arzt dies dem Arbeitgeber mit, ohne dass Diagnosen 
oder Befunde erwähnt werden. 

 Es besteht im Rahmen des Arbeitsschutzes keine Pflicht der Beschäftigten zur Offenbarung von 
medizinischen Risiken. 

5.5 Rückkehr zur Arbeit nach einer SARS-CoV-2-Infektion oder COVID-19-Erkrankung (Achtung: 
Neu)

 Zurückkehrende müssen vor Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit Informationen darüber 
bekommen, welche Schutzmaßnahmen aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie im Betrieb bzw. 
der Einrichtung getroffen wurden. 

 Bei einer Arbeitsunfähigkeitsdauer von mehr als sechs Wochen in den letzten 12 Monaten ist 
der Arbeitgeber zudem verpflichtet, den betroffenen Beschäftigten ein Betriebliches 
Eingliederungsmanagement gemäß § 167 Absatz 2 SGB IX anzubieten. 

 Erhält der Arbeitgeber Kenntnis über die Ansteckung einer/eines Beschäftigten, gilt es, 
deren/dessen Identität soweit es geht zu schützen, um einer Stigmatisierung von Betroffenen 
vorzubeugen. 


